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Regierungsvorlage 

VERTRAG 

ZWISCHEN DER REPUBLIK ÖSTER­
REICH UND ,DER TSCHECHISCHEN 
UND SLOWAKISCHEN FÖDERATIVEN 
REPUBLIK' ÜBER DIE WECHSELSEI..: 
TIGE VOLLZIEHUNG GERICHTLI­
CHER ENTSCHEIDUNGEN IN STRAF-

SACHEN 

Der Bundespräsident der Republik Österreich 
und der Präsident der Tschechischen und Slowaki­
schen Föderativen Republik, 

in dem Bestreben, die gutnachbarlichen Bezie­
hungen zwischen den beiden Staaten weiterzuent­
wickeln und den rechtlichen Verkehr zwischen 
ihnen zu erleichtern, 

in der Erkenntnis, daß die Vollziehung einer 
Freiheitsstrafe in dem Staat, dessen Staatsbürger der 
Verurteilte ist, seine Resozialisierung fördert, 

sowie von dem Wunsche geleitet, die Bestimmun­
gen der Schlußakte der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa sowie ihrer 
Folgedokumente voll und ganz durchzuführen, 

sind übereingekommen, den folgenden Vertrag 
zu schließen, und haben zu diesem Zweck zu ihren 
Bevollmächtigten ernannt: 

Der Bundespräsident der Republik Österreich: . 

Herrn Dr. Alois Mock, 

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten, 

der Präsident der Tschechischen und Slowaki-
schen Föderativen Republik: 

Herrn Jifi Dienstbier, 

Stellvertretender Ministerpräsident der Tschechi­
schen und Slowakischen Föderativen Republik und 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten, 

die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Formbefundenen Vollmachten folgendes vereinbart 
haben: 

SMLOUVA 

MEZI RAKOUSKOU REPUBLIKOU A 
CESKOU A SLOVENSKOU FEDERA­
T!VNI REPUBLIKQU 0 VZAJEMNEJ\! 
VYKONU SOUDNICH ROZHODNUTI 

VE VECECH TRESTNICH 

SpolkovY prezident Rakouske republiky a prezi­
dent Ceske a Slovenske Federativni RepubIiky, 

vedeni snahou dale rozvijet dobre sousedske 
vztahy a usnadnit pravni vztahy mezi obema staty, 

pfihlizejice k tomu, ze vykon trestu odneti 
svobody ve state, jehoz jsou odsouzeni statnimi 
obcany, pfispeje k jejich resocializaci, 

jakoz i vedeni pranim plne a dusledne plnit 
ustanoveni Zavereeneho aktu Konference 0 bezpee­
nosti a spol~präci v Evrope a, jejich naslednych 
dokumentü, 

se dohodli uzavrlt tuto smlouvu a za tim ueelern 
jmenovali svymi zmocnenci: 

spolkovy prezident Rakouske republiky 

pana Dr. Aloise Mocka, 

spolkoveho ministra zahranienich veel, 

prezident Ceske a Slovenske Federativni Repu-
bliky 

pana Jifiho Dienstbiera, 

mistopredsedu vlady Ceske a Slovenske Federa­
tivni Republiky 

a ministra zahranicnich veci, 

ktefi po vymene svych plnych moel, jez byly 
shledany v dobre a nalez.ite forme, dohodli se na 
tomto: 
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2 1340 der Beilagen 

TEIL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikell 

(1) Die Vertrags staaten verpflichten sich, auf 
Ersuchen unter den in diesem Vertrag festgesetzten 
Bedingungen Entscheidungen in Strafsachen zu 
vollziehen, mit denen Staatsbürger eines der 
Vertragsstaaten von einem Gericht des anderen 
Staates rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe oder 
einer vorbeugenden Maßnahme verurteilt worden 
sind. 

(2) Als Staatsbürger eines Vertragsstaates ist eine 
Person anzusehen, welche nach der Rechtsordnung 
dieses Staates dessen Staatsbürgerschaft besitzt. 
Personen, die die Staatsangehörigkeit bei der Ver­
tragsstaaten besitzen, werden nach diesem Vertrag 
nicht übergeben. 

(3) In diesem Vertrag bedeutet der Ausdruck 
"vorbeugende Maßnahme" eine mit Freiheitsentzie­
hung verbundene Maßnahme, die nach den 
Strafgesetzen durch eine gerichtliche Entscheidung 
neben oder an Stelle einer Strafe ausgesprochen 
wird. Ist die Dauer einer noch zu vollziehenden 

. Maßnahme unbestimmt, so ist von dem gesetzlich 
zulässigen Höchstmaß auszugehen. 

Artikel 2 

(1) Ersuchen nach Artikel 1 Abs. 1 werden von 
dem Staat gestellt, in dem die gerichtliche 
Entscheidung ergangen ist (Urteilsstaat). Der Staat, 
in welchem die gerichtliche Entscheidung vollzogen 
werden soll (Vollstreckungsstaat), kann beim 
Urteilsstaat ein Ersuchen nach Artikel 1 Abs. 1 
anregen. 

(2) Der Verurteilte, sein gesetzlicher Vertreter, 
sein Ehegatte, seine Verwandten in gerader Linie 
und seine Geschwister können bei jedem der 
Vertragsstaaten ein Vorgehen nach Abs. 1 anregen. 
Der Urteilsstaat wird den Verurteilten über diese 
Möglichkeit belehren. 

Artikel 3 

Der Schriftverkehr nach diesem Vertrag erfolgt 
zwischen dem Bundesminister für Justiz der 
Republik Österreich einerseits und dem Justizmini­
ster der Tschechischen Republik oder dem Justizmi­
nister der Slowakischen Republik andererseits. Der 
diplomatische Weg wird dadurch nicht ausgeschlos­
sen. 

Artikel 4 

Die Ersuchen, Mitteilungen und beigefügten 
Unterlagen bedürfen keiner Übersetzung und 
Legalisierung. 

CAST PRVNI 

Vseobecna ustanoveni 

Clanek 1 

(1) Smluvni stäty se zavazuji vykonavat na zadost 
a za podminek stanovenych touto smlouvou 
rozhodnuti ve vecech trestnich, jimiz byli stätni 
obeane jednoho ze smluvnich stitu pravomocne 
odsouzeni soudem druheho statu k trestu odnet! 
svobody nebo kochrannemu opatfen!. 

(2) Za statn!ho obeana smluvniho statu se 
povazuje osoba, ktera podle pravniho fadu tohoto 
statu ma jeho stitn! obcanstvi. Osoby, ktere maj! 
statni obcanstvi obou smluvnich statu, se podle teto 
smlouvy nepfedavaji. 

(3) V teto smlouve vyraz "ochranne opatfeni" 
znameni opatfeni spojene s odnet!m svobody, 
ktere se uklada podle trestnich zakonu rozhodnutim 
soudü vedle trestu nebo namisto neho. Je-li doba 
opatfen!, ktera se ma jehe vykonat, neurCita, 
vychaz! se z nejvyssi vymery pfipustne podle 
zakona. 

CIanek 2 

(1) Zadost po die clanku 1 odst. 1 podava stät, 
jehoz soud vynesl rozhodnuti (stat odsuzuj!d). Stat, 
v nemz ma byt soudni rozhodnut! vykonano (stat 
vykonavaj!d), müze dat u statu odsuzujidho podnet 
k podani zadosti podle clanku 1 odst. 1. 

(2) Odsouzeny, jeho zakonny zastupce, manzel, 
jeho pfibuzn!v pokolen! pfimem a jeho sourozenci 
mohou u kazdeho ze smluvnich statü dät podner 
k postupu podle odstavce 1. Stat odsuzujici pouCi 
odsouzeneho 0 teto moznosti. 

Clanek 3 

Pisemny styk podle teto smlouvy se uskutecnuje 
mezi spolkovym ministrem spravedlnosti Rakouske 
republiky na strane jedne aministrem spravedlnosti 
Ceske republiky nebo ministrem spravedlnosti 
Slovenske republiky na strane druM. Diplomaticka 
cesta se ti:m nevylucuje. 

CIänek 4 

Zidosti, sdeleni a p!semnosti k nim pfipojene 
nen! tfeba pfekladat ani legalizovat. 
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1340 der Beilagen 3 

TEIL 11 

Übernahme der Vollziehung und ihre Apswirkungen 

ArtikelS 

Die Vollziehung wird nur übernommen, wenn die 
der Entscheidung zugrundeliegende Handlung 
nach dem Recht beider Vertragsstaaten gerichtlich 
strafbar ist. . 

Artikel 6 

(1) In Abgaben-, Steuer-, Zoll-, Monopol- und 
Devisensti-afsachen und in Strafsachen wegen der 
Verletzung von Vorschriften über die Warenbewirt­
schaftung oder über den Außenhandel wird die 
Vollziehung der gerichtlichen Entscheidung über­
nommen, wenn die der Verurteilung zugrundelie­
gende Handlung auch nach einer vergleichbaren 
gesetzlichen Strafbestimmung des Vollstreckungs­
staates gerichtlich strafbar wäre. 

(2) Die Übernahme der Vollziehung darf nicht 
ausschließlich mit der Begründung abgelehnt 
werden, daß das Recht des Vollstreckungsstaates 
keine Abgaben-, Steuer-, Zoll-, Monopol- oder 
Devisenvorschriften oder keine Vorschriften über 
die Warenbewirtschaftung oder über den Außen­
handel derselben Art wie das Recht des Urteilsstaa­
tes enthält. 

Artikel 7 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
die der Entscheidung zugrundeliegende Handlung 
nach Ansicht des Vollstreckungsstaates eine straf­
bare Handlung politischen Charakters ist, bei der 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzel­
falles, insbesondere der Art der Begehung, der 
angewendeten oder vorgesehenen Mittel oder der 
Schwere der eingetretenen oder möglichen Folgen, 
nicht der kriminelle Charakter überwiegt. 

Artikel 8 

Die Vollziehung wird nicht übernommen, wenn 
die der Entscheidung zugrundeliegende Handlung 
nach Ansicht des Vollstreckungsstaates ausschließ­
lich militärischer Art ist. 

Artikel 9 

Die Vollziehung kann abgelehnt werden, wenn 
a) die Vollstreckbarkeit der Freiheitsstrafe oder 

vorbeugenden Maßnahme nach dem Recht 
eines der Vertragsstaaten verjährt oder die 
Vollziehung aus anderen Gründen unzulässig 
1st; 

b) der Verurteilte im Vollstreckungsstaat wegen 
derselben Handlung rechtskräftig verurteilt 

CASTDRUHA 

Pfevzeti vtkonu rozhodnuti a jeho ucinky 

Clanek S 

Vykon rozhodnuti se pfebira jen tehdy, .jestlize -
ein, jehoz se rozhodnuti tyka, je soudne trestnym 
einem po die pravniho fadu obou smluvnich statü. 

Clanek 6 

(.1) Vykon soudniho rozhodnuti tykajiciho se 
trestneho cinu zalezejiciho v poruseni predpisü 0 

davkäch, danich, du, monopolech a devizach nebo 
pfedpisü 0 obehu zbozl nebo 0 zahranicnim 
obchodu se pfebirä, pokud jednani, pro ktere doslo 
k odsouzeni, by bylo soudne trestne i po die 
srovnatelnych trestnich ustanovenl statu vykonava­
jiciho. 

(2) Pfevzeti vtkonu rozhodnutl nelze odmitnout 
jen proto, ze v pravnim fadu statu vykonavajiciho 
nejsou ustanoveni tykajici se davek, dani, da, 
monopolü nebo deviz nebo ustanoveni 0 obehu 
zbozi nebo zahranicnim obchodu toho druhu, jaka 
jsou v pravnim fadu statu odsuzujiciho. 

Clanek 7 

Vykon rozhodnuti se neprebira, jestlize ein, 
jehoz se rozhodnuti tyka, je podle nazoru statu 
vykonavajiciho trestnym einem politickeho charak­
teru, u nehoz se zfetelem ke vsem okolnostem 
pfipadu, zejmena zpusobu spachani, pouzitym nebo 
zamyslenym prostfedküm nebo zavaznosti vzni­
klych nebo moznych nasledku, nepfevazuje krimi­
nalni charakter. 

Clanek 8 

Vykon rozhodnuti se nepfebira, jestlize ein, 
ktereho se rozhodnuti tyka, ma podle nazoru statu 
vykon~vajiciho vtlucne povahu vojenskeho trest­
neho einu. 

Clanek9 

Vykon rozhodnuti muze byr odmitnut, jestlize 
a) vykon trestu nebo ochranneho opatfeni je 

promlcen nebo ileni pfipustny z jinych 
duvodü podle pravniho tadu jednoho ze 
smluvnich statü; 

b) odsouzeny byl ve state vykonavajicim pro tyz 
ein pravomocne odsouzen, zprosten nebo 
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4 1340 der Beilagen 

oder freigesprochen oder das V e~fahren aus 
anderen als verfahrensrechtlichen Gründen 
endgültig einges.tellt worden ist; 

c) die Entscheidung von einem Ausnahmege­
richt, das nur zeitweilig eingesetzt war, 
getroffen worden ist; 

d) sie nach Ansicht des Vollstreckungsstaates 
seine öffentliche Ordnung oder Grundsätze 
seiner Rechtsordnung gefährden würde; 

e) der Verurteilte oder sein gesetzlicher Vertre­
ter die Zustimmung verweigert; 

f) sich der Verurteilte im Urteilsstaat in Haft 
befindet und am Tag des Einlangens des 
Ersuchens eine vier Monate nicht überstei­
gende Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maß­
nahme zu vollziehen ist. Zur Beurteilung 
dieser Voraussetzung werden mehrere Frei­
heitsstrafen oder vorbeugende Maßnahmen 
oder ihre zu vollziehenden Reste zusammen­
gerechnet. Ist die Dauer des Vollzuges der 
vorbeugenden Maßnahme unbestimmt, so ist 
der Tag maßgebend, an dem sie nach dem 
Recht des Urteilsstaates spätestens aufzuhe­
ben ist; 

g) der Verurte~lte im Urteilsstaat seinen Wohn­
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Artikel 10 

Die Vollziehung einer in Abwesenheit des 
Verurteilten ergangenen Entscheidung wird nur 
übernommen, wenn der Verurteilte von dem gegen 
ihn geführten Verfahren Kenntnis erlangt hatte und 
in diesem Verfahren seine Verteidigungsrechte 
wahren konnte. 

Artikel 11 

Sind nach Ansicht des Urteilsstaates die Voraus­
setzungen für die Übernahme der Vollziehung nach 
diesem Vertrag gegeben, so kann der Urteilsstaat 
den Vollstreckungsstaat um Übernahme der V 011-
ziehung der Entscheidung ersuchen. Stellt der 
Urteilsstaat trotz einer Anregung des Vollstrek­
kungsstaates kein Ersuchen, so gibt er die Gründe 
hiefür bekannt. 

Artikel 12 . 

(1) Ersuchen nach diesem Vertrag werden 
schriftlich gestellt. 

(2) Dem Ersuchen sind anzuschließen: 
a) eine mit der Bestätigung der Rechtskraft und 

der Vollstreckbarkeit versehene Ausfertigung 
oder beglaubigte Abschrift des Urteils und 
allfälliger Rechtsmittelentscheidungen; 

b) eine Abschrift der angewendeten gesetzlichen 
Bestimmungen sowie jener über die bedingte 
Entlassung; 

trestni stihini bylo s koneenou platnosti 
zastaveno z jinych nei procesne privnich 
duvodu; 

c) rozhodnuti bylo vydino ryjimeenym sou dem, 
ktery byl ustanoven jen doeasne; 

d) podle nizoru stitu vykonivajieiho by to 
ohrozilo jeho vefejny poradek nebo zasady 
jeho pravniho ridu; 

e) odsouzeny nebo jeho zikonny zistupce stirn 
projevil nesouhlas; 

f) odsouzeny je ve rykonu trestu ve state 
odsuzujicim a v dobe dorueeni Hdosti mi 
vykonat trest odneti svobody nebo ochranne 
opatfeni nepfevysuJlcl etyri meSlce. Pri 
posouzeni tohoto predpokladu se vice trestu 
nebo ochrannych opatfeni nebo jejich nevy­
konanych zbytku seetou. Je-li doba rykonu 
ochranneho opatfeni neurCiti, je rozhodujiei 
den, kdy podle pravniho fidu stitu odsuzuji­
eiho je nutno je ukonCit; 

g) odsouzeny mi bydliSte nebo trvaly pobyt 
v stite odsuzujieim. 

Clanek 10 

Vykon rozhodnuti, ktere bylo vyneseno 
v nepfitomnosti odsouzeneho, se pfevezme jen 
tehdy, jestlite odsouzeny byl 0 fizeni, ktere bylo 
proti nemu vedeno, vyrozumen a v tomoto fizeni 
mohl uplatnit svi priva na obhajobu. 

Clanek 11 

Nastanou-li podle nizoru stitu odsuzujieiho 
podminky pro pfevzeti vykonu rozhodnuti podle 
teto smlouvy, mute tento stit poHdat stat 
vykonivajiei 0 pfevzeti rykonu rozhodnuti. Ne­
podi-li Hdost, pfestote k tomu dal podnet stit 
vykonivajiei, sdel! mu duvody. 

Clanek12 

(1) Zidosti podle teto smlouvy se . podivaji 
pisemne. 

(2) K Hdosti je tfeba pfipojit: 
a) vyhotoveni nebo overeny opis rozsudku, 

op~tfeny potvrzenim 0 privni moci a 
vykonatelnosti, i pfipadnych rozhodnuti 0 

opravnych prostredeich; 
b) opis pouzitych zakonnych ustanoveni, jakoz i 

ustanoveni 0 podminenem propuSteni; 

1340 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 16

www.parlament.gv.at



1340 der Beilagen 5 

c) Angaben zu der Person des Verurteilten, zu 
sein~r Staatsangehörigkeit, seinem Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt; 

d) eine Bestätigung über den vollzogenen Teil 
der Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maß­
nahme und über die anzurechnenden Hafte 
zeiten; 

e) ein Protokoll über die Stellungnahme des 
Verurteilten zur Übernahme der Vollziehung, 
wenn er sich im Urteilsstaat befindet; 

f) weitere Unterlagen und Angaben, die für die 
Beurteilung des Ersuchens von Bedeutung 
sein können. 

Artikel 13 

Hält der Vollstreckungsstaat die ihm übermittel­
ten Unterlagen und Angaben nicht fÜr ausreichend, 
so ersucht er um die notwendige Ergänzung. Er 
kann für das Einlangen dieser Ergänzung eine 
angemessene' Frist bestimmen; diese kann auf 
Ersuchen verlängert werden. Mangels einer Ergän­
zung wird über das Ersuchen auf Grund der 
vorhandenen Unterlagen und Angaben entschieden. 

Artikel 14 

Der Vollstreckungsstaat verständigt den Urteils­
staat so bald wie möglich; ob und inwieweit dem 
Ersuchen stattgegeben wird. Jede vollständige oder 
teilweise Ablehnung ist zu begründen. Erfolgt die 
Ablehnung mangels Zustimmung des im Vollstrek­
kungsstaat befindlichen Verurteilten, ist dem 
Urteilsstaat eine Niederschrift über seine Verneh-. 
mung zu übermitteln. 

Artikel 15 

(1) Wird die Vollziehung übernommen, so setzt 
das Gericht des Vollstreckungsstaates die Freiheits­
strafe oder vorbeugende Maßnahme in der gleichen 
Art und . Dauer fest, wie sie im Urteilsstaat 
ausgesprochen worden ist. Ist diese jedoch nach Art 
oder Dauer mit den Rechtsvorschriften des 
Vollstreckungsstaates nicht vereinbar, so wird er sie 
an die nach seinem Recht für eine strafbare 
Handlung derselben Art vorgesehene Strafe oder 
vorbeugende Maßnahme anpassen. Sie muß ihrer 
Art und Dauer nach so weit wie möglich der Strafe 
oder vorbeugenden Maßnahme entsprechen, die 
durch die zu vollziehende Entscheidung verhängt 
worden ist. In jedem Fall ist der Vollstreckungsstaat 
an die Tatsachenfeststellungen gebunden, die der im 
Urteilsstaat getroffenen Entscheidung zugrunde 
liegen. 

(2) Durch die Vollziehung im V ollstreckungs­
staat darf der Verurteilte in der Gesamtauswirkung 
nicht ungünstiger gestellt werden als im Falle der 
weiteren Vollziehung im Urteilsstaat. 

c) udaje 0 odsouzenem, jeho statnim obcanstvi, 
bydlisti nebo trvalem pobytu;. 

d) potvrzeni 0 vykonane casti trestu nebo 
ochranneho opatteni a zapoCitateine dobe 
vazby; 

e) protokol 0 vyjadreni odsouzen~ho, nachazi-li 
se Jeste na uzemi - statu odsuzujidho, 
k moznosti ptevzeti vykonu rozhodnuti; 

f) dalSi podklady a udaje, ktere mohou mit 
vyznam pro posouzeni zadosti. 

Clanek 13 

Jestlize stat vykonavajici shleda podklady a udaje, 
ktere mu byly sdeleny, nedostatecnymi, vyZäda si 
pottebna doplneni. Pro doruceni doplneni müze 
ureit pfimerenou lhütu; lhöta müze byr na Zädost 
prodlouzena. Nebude-li Zädosti 0 doplneni vyho­
veno, bude 0 ptevzeti vykonu rozhodnuto na 
zaklade podkladü udajü, ktere jsou k dispozici. 

Clanek 14 

Stät vykonavajici. vyrozumi co nejdtive stat 
odsuzujid, zda a do jake miry bude Zädosti 
vyhoveno. Kazde uplne nebo castecne odmitnuti 
Zädosti je tteba odüvodnit. Je-li düvodem odmit-

. nut! nesouhlas odsouzeneho nachäzejiciho se na 
uzemi statu vykonavajlciho, musi byt statu odsuzuji­
cimu pfedan protokol 0 tomto nesouhlasu. 

Clanek 15 

(1) Jestlize vykon rozhodnuti byl prevzat, 
stanovi soud statu vykonavajidho trest odneti 
svobody nebo ochranne oparteni tehoz druhu a 
v trvani, v jakem byly ulozeny ve state odsuzujicim. 
Je-li vsak tento trest nebo ochranne opatfeni co do 
druhu nebo trvani neslueitelne s pravnim fadem 
statu vykonavajiciho, pfizpüsobi jej stat vykonava­
jici trestu nebo ochrannemu opatfeni stanovenemu 
jeho pravnim fadem za stejny trestny ein. Trest nebo 
ochranne opatfeni musi svym druhem a trvanim co 
nejvice odpovidat trestu nebo ochrannemu opa­
tfeni, ktere bylo ulozeno rozhodnutim, jez se ma 
vykonat. V kazdem pfipade stät vykonavajici 
vychazi ze skutkovych zjiheni, ktera jsou podkla­
dem rozhodnuti vydaneho ve state odsuzujicim. 

(2) Celkovy dopad vykonu rozhodnuti ve state 
vykonavajicim nesmi byt pro odsouzeneho nepfizni­
vejsi nei v pfipade pokracovani vykonu rozhodnuti 
ve state odsuzu jicim. 
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6 1340 der Beilagen 

(3) Die Vollziehung einschließlich der bedingten 
Entlassung richtet sich nach dem Recht des 
Vollstreckungsstaates. Für den Verurteilten günsti­
gere Rechtsvorschriften des Urteilsstaates betref­
fend die bedingte Entlassung werden jedoch 
angewendet, sofern die Grundsätze der Rechtsord­
nung des Vollstreckungsstaates dem nicht entgegen­
stehen. 

(4) Die im Urteils staat in Haft zugebrachte Zeit 
wird in die im Vollstreckungsstaat zu verbüßende 
Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme einge­
rechnet. 

(5) Im Falle einer nachträglichen Aufhebung oder 
Abänderung der gerichtlichen Entscheidung (Arti­
kel 18 Abs. 3) setzt das Gericht des Vollstteckungs­
staates erforderlichenfalls neuerlich die zu vollzie­
hende Freiheitsstrafe oder vorbeugende Maßnahme 
fest. 

Artikel 16 

Liegen der Verurteilung mehrere Handlungen 
zugrunde, kann die Vollziehung aber nur wegen des 
auf einzelne dieser Handlungen entfallenden Teiles 
der Freiheitsstrafe oder vorbeugenden Maßnahme 
erfolgen, so wird das Gericht des V ollstreckungs­
staates im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 15 
Abs. 1 den zu vollziehenden Teil bestimmen, der auf 
diese Handlungen entfällt. 

Artikel 17 

(1) Ist dem Ersuchen um Übernahme der 
Vollziehung stattgegeben worden, so wird der 
Urteilsstaat den Verurteilten so bald wie möglich in 
den· Vollstreckungsstaat überstellen. Ist die Über­
stellung erfolgt oder befindet sich der Verurteilte 
bereits im Vollstreckungsstaat, so haben weitere 
Vollstreckungsmaßnahmen im Urteils staat zu un­
terbleiben. 

(2) Entzieht sich der Verurteilte der Vollziehung 
im Vollstreckungsstaat, so erlangt der Urteilsstaat 
das Recht auf Vollziehung der Entscheidung 
wieder. 

(3) Das Recht des Urteilsstaates auf Vollziehung 
erlischt endgültig, wenn der Verurteilte die Strafe 
oder vorbeugende Maßnahme verbüßt hat oder sie 
ihm endgültig nachgesehen worden ist. 

(4) Ist im Vollstreckungsstaat gegen den 
Verurteilten wegen der dem Ersuchen um Über­
nahme der Vollziehung zugrundeliegenden Hand­
lung ein Strafverfahren anhängig und ist dem 
Ersuchen stattgegeben worden, so stellt dieser Staat 
das Strafverfahren vorläufig ein. Er erlangt das 
Recht zur Verfolgung wieder, wenn sich der 
Verurteilte der Vollziehung entzieht. Der V ollstrek-

(3) Vykon rozhodnuti vcetne podmineneho 
propusteni se tidi pravnim tadem statu vykonavaji­
eiho. Pr:ivni ptedpisy stätu odsuzujieiho ve veci 
podmineneho propusteni pro odsouzeneho pfizni­
vejsi se vsak pouiij!, pokud to nen! v rozporu se 
zasadami pravn!ho tadu statu vykonavajiciho. 

(4) Doba str:ivena ve vazbe nebo cast trestu nebo 
ochranneho opatten! vykonana ve state odsuzujicim 
se zapocita do doby trvani trestu odnet! svobody 
nebo ochranneho opatten!, ktera ma byt vykonana 
ve state vykonavajicim. 

(5) V ptipade dodatecneho ;ausen! nebo zmeny 
soudn!ho rozhodnuti (tlanek 18 odst. 3) soud stätu 
vykonavajiciho, pokud je to tteba, znovu rozhodne 
o trestu odneri svobody nebo 0 ochrannem 
opatteni, ktere je tfeba vykonat. 

Clanek 16 

Jestliie doslo k odsouzeni za vice trestnych einu, 
ale ptevzeti vykonu se vztahuje jen na cast trestu 
odneti svobody nebo ochranneho opatteni ptipada­
jiciho na nektery nebo nektere z techto trestnych 
einü, soud stätu vykonavajieiho pri rozhodovani 
podle clanku 15 odst. 1 urci cast trestu odneti 
svobody nebo ochranneho opatteni, ktera pfipada 
na tyto trestne einy a ktera se ma vykonat. 

Clanek 17 

(1) Je-li iadosti 0 ptevzeti vykonu rozhodnuti 
vyhoveno, stät odsuzujici pteda odsouzeneho 
v nejkratsi moine lhüte do statu vykonavajiciho. 
Jestliie k ptedani jii doslo nebo jestliie odsouzeny 
se ve stäte vykonavajicim jii nachazi, iadna dalSi 
opatteni k pfedäni se ve state odsuzujieim jii neeini. 

(2) Jestliie se odsouzeny vyhyba vykonu 
rozhodnuti ve state vykonavajicim, stät odsuzujici 
znovu nabyva pr:ivo vykonat rozhodnuti. 

(3) Pr:ivo statu odsuzujiciho vykonat rozhodnuti 
zanika s konecnou platnosti, jestliie si odsouzeny 
trest nebo ochranne opatreni odpykal nebo jestliie 
mu byl jejich vykon s konecnou platnosti prominut. 

(4) Jestliie ve state vykonavajicim bylo proti 
odsouzenemu zahajeno trestni stihani pro trestny 
ein, ktery je predmetem zadosti 0 prevzeti vykonu a 
jestliie bylo zadosti vyhoveno, tento stat prerusi 
trestni stihan!. Pr:ivo na stihani opet nabyva, jestliie 
se odsouzeny vykonu rozhodnuti vyhYba. Stät 
vykonavajici zastavi trestni stihani s konecnou 
platnosti, jestliie bylo rozhodnuti vykonano nebo 
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kungsstaat stellt -das Strafverfahren endgültig ein, 
wenn die Strafe oder vorbeugende Maßnahme 
vollzogen oder ihre Vollziehung endgültig nachge­
sehen worden ist. 

Artikel 18 

(1) Der Verurteilte kommt in den vollen Genuß 
der Amnestien, die vom Urteilsstaat oder vom 
Vollstreckungsstaat erlassen werden. 

(2) Gnadenrnaßnahmen zugunsten des Verurteil­
ten können vom Vollstreckungsstaat ergriffen 
werden. Hiedurch wird das Recht des Urteilsstaats, 
dem VoIIstreckungsstaat solche Gnadenrnaßnah­
men zu empfehlen, nicht ausgeschlossen. Auf diese 
Empfehlung wird im Vollstreckungsstaat bei der 
Entscheidung über einen Gnadenerweis wohlwol­
lend Bedacht genommen werden. Unberührt bleibt 
auch das Recht des Urteilsstaates, Gnadenrnaßnah­
men mit Wirksamkeit für seinen Rechtsbereich zu 
ergreifen. 

(3) Für eine Aufhebung oder Abänderung der 
gerichtlichen Entscheidungen, deren Vollziehung 
übernommen wurde, ist ausschließlich der Urteils­
staat zuständig. 

Artikel 19 

(1) Die Vertragsstaaten verständigen einander so 
bald wie möglich von allen Umständen, die auf die 
Vollziehung Einfluß haben könnten, und übermit­
tt;ln einander Ausfertigungen oder beglaubigte 
Abschriften der ergangenen Entscheidungen. 

(2) Der Urteilsstaat verständigt den VoIIstrek­
kungsstaat insbesondere von einer ergangenen 
Amnestie oder von einer Aufhebung oder Abände­
rung der gerichtlichen Entscheidung, deren VoIlzie­
hung übernommen wurde. 

(3) Der Vollstreckungsstaat verständigt den 
Urteils staat, wenn sich der Verurteilte dem 
Strafvollzug entzieht, sowie von der Entlassung aus 
dem Vollzug der Strafe oder vorbeugenden 
Maßnahme. 

Artikel 20 . 

(1) Befindet sich der Verurteilte auf dem Gebiet 
des Urteilsstaates, so wird er dem Vollstreckungs­
staat an einem Grenzübergang der Vertragsstaaten 
übergeben. Die Vertragsstaaten stellen das Einver­
nehmen über Ort, Zeit und Art der Übergabe her. 

(2) Der Urteilsstaat kann die Übergabe des 
Verurteilten aufschieben, um ein Strafverfahren 
wegen einer anderen strafbaren Handlung durchzu­
führen oder eine wegen einer anderen strafbaren 
Handlung ausgesprochene Strafe oder vorbeugende 
Maßnahme zu vollziehen. 

jestlize byl jeho vykon s konecnou platnosti 
prominut. 

Clanek 18 

(1) Na odsouzeneho se plne vztahuje amnestie 
udelena jak statem odsuzujicim, tak statem 
vykonavajidm. 

(2) Milost muze udelit odsouzenemu stat 
vykonavajid. Tim neni vylouceno pravo statu 
odsuzujidho doporuCit statu vykonavajidmu ude­
leni milosti. Takove doporuceni bude ve state 
vykonavajicim pfi rozhodovani 0 milosti blaho­
volne posouzeno. Nedotceno zustava tez pravo 
statu odsuzujidho udelit milost s uCinnosti pro 
oblast sveho pravniho tadu. 

(3) Pro zruseni nebo zmenu soudniho rozhod­
nut!, jehoz vykon byl ptevzat, je vylucne pfislusny 
stat odsuzujici. 

CIanek 19 

(1) Smluvni staty se v nejkratsi' mozne Ihflte 
vzajemne vyrozumi 0 vsech okolnostech, ktere by 
mohly ovlivnit vykon rozhodnuti a predaji si 
navzajem vyhotoveni nebo overene opisy vydanych 
rozhodnuti. 

(2) Stat odsuzujid vyrozumi stat vykonavajid 
zejmena 0 udeIeni amnestie nebo 0 zruseni ci 
zmene soudniho rozhodnuti, jehoz vykon byl 
prevzat. 

(3) Stat vykonavajid vyrozumi stat odsuzujid,. 
jestlize se odsouzeny vyhyba vykonu trestu, jakoz i 
o propusteni z vykonu trestu ci ochranneho 
opatteni. 

CIanek 20 

(1) Nachazi-li se odsouzeny na uzemi statu 
odsuzujidho, bude predan statu vykonavajidmu 
v miste hranicniho prechodu. smluvnich statu. 
Smluvni stary se dohodnou 0 miste, dobe a zpusobu 
predani. 

(2) Stat odsuzujid muze odloZit predani 
odsouzeneho, je-li treba provest trestni stihani 
anebo vykonat trest nebo ochranne opatfeni pro 
jiny trestny ein. . 
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Artikel 21 

Die in Anwendung dieses Vertrages entstandenen 
Kosten - ausgenommen jene einer Durchbeförde­
rung - werden nicht ersetzt. Der um ÜbersteIlung 
eines Verurteilten im Luftweg ersuchende Staat 
trägt aber die Kosten, die durch diese ÜbersteIlung 
entstanden sind. 

Artikel 22 

(1) Auf Ersu.chen eines Vertrags staates wird die 
Durchbeförderung eines Verurteilten, der nicht 
Angehöriger des anderen Vertragsstaates ist, durch 
dessen Hoheitsgebiet in einen dritten Staat oder aus 
einem dritten Staat zur Vollziehung einer Freiheits­
strafe oder vorbeugenden Maßnahme bewilligt. Der 
ersuchte Vertragsstaat kann die Durchbeförderung 
ablehnen, wenn er nach diesem Vertrag die 
Übernahme der Vollziehung ablehnen könnte. 

(2) Ersuchen um Durchbeförderung werden 
schriftlich gestellt. Dem Ersuchen ist eine Ausferti­
gung oder beglaubigte Abschrift der ergangenen 
Entscheidung anzuschließen. 

(3) Die Durchbeförderung wird von Organen des 
ersuchten Staates durchgeführt. Der ersuchte Staat 
darf die durchzubefördernde Person wegen Hand­
lungen, die vor der Durchbeförderung begangen 
wurden, ohne die Zustimmung des ersuchenden 
Staates weder verfolgen noch an ihr eine Strafe oder 
vorbeugende Maßnahme vollstrecken. 

(4) Bei einer Durchbeförderung auf dem Luftweg 
ohne Zwischenlandung bedarf es keiner ausdrückli­
chen Bewilligung des überflogenen Vertragsstaates. 
Dieser Staat wird vom ersuchenden Staat im voraus 
davon unterrichtet, daß eine Durchbeförderung 
gemäß Abs. 1 zulässig wäre. 

(5) Die Kosten der Durchbeförderung, die dem 
ersuchten Staat entstehen, werden vom ersuchenden 
Staat ersetzt. 

TEIL III 

Schlußbestimmungen 

Artikel 23 

Verpflichtungen aus bestehenden mehrseitigen 
Übereinkommen werden durch diesen Vertrag nicht 
berührt. 

Artikel 24 

Dieser Vertrag findet auch auf gerichtliche 
Entscheidungen Anwendung, die vor seinem In­
krafttreten ergangen sind. 

Clanek 21 

Niklady vznikle v souvislosti s providenim teto 
smlouvy, s vyjimkou nikladu pruvozu, se nenahra­
zuji. Stit, ktery poZidi, aby odsouzeny byl pfedan 
letecky, hradi vsak niklady touto pfepravou 
vznikle. 

Clanek 22 

(1) Na Zidost jednoho ze smluvnich statu se 
povoli pruvoz odsouzeneho, ktery neni obcanem 
doZida neho smluvniho statu, pfes uzemi tohoto 
stitu do tfetiho statu nebo z tfetiho statu k vykonu 
trestu odneti svobody nebo ochranneho opatreni. 
DoZidany smluvni stat muze pruvoz odmitnout, 
jestlize podle teto smlouvy by mohl odmitnout 
pfevzeti vykonu rozhodnutL 

(2) Zadosti 0 pruvoz se podavaji pisemne. 
K Zidosti se pfipoji vyhotoveni nebo overeny opis 
pfislusneho rozhodnutL 

(3) Pruvoz provedou organy dozadaneho smluv­
niho statu. DoZidany stat nesmi osobu, ktera se 
pfevazi, pro ciny spächane pfed jejim pruvozem, bez 
souhlasu dozadujiciho smluvniho statu ani stihat ani 
na ni vykonat trest nebo ochranne opatfenL 

(4) Pri pfeprave vzdusnou cestou bez mezlpn­
stani neni tfeba vyslovneho povoleni pfeletaneho 
smluvniho stitu. Tento stat bude doiadujicim 
smluvnim statem pfedem vyrozumen, ze prüvoz je 
pfipustny podle odstavce 1. 

(5) Naklady pruvozu, ktere vzniknou dozada­
nemu smluvnimu statu, hradi doiadujici smluvni 
stat. 

CAST TRETt 

Zaverecna ustimoveni 

Clanek 23 

Zavazky vyplyvajici z vicestrannych umluv nejsou 
touto smlouvou dotceny. 

Clanek 24 

Tato smlouva se tyka i soudnich rozhodnuti, 
ktera byla vydana pfed jejim vstupem v platnost. 
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Artikel 25 

Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die 
Ratifikationsurkunden werden iri Pr ag ausge­
tauscht. 

Artikel 26 

(1) Dieser Vertrag tritt mit dem erSten Tage des 
dritten Monats nach dem Austausch der Ratifika­
tionsurkunden in Kraft. 

(2) Dieser Vertrag bleibt auf unbestimmte Zeit in 
Kraft, sofern nicht einer der Vertragsstaaten den 
Vertrag auf diplomatischem Wege kündigt; in 
diesem Falle tritt der Vertrag ein Jahr nach 
Einlangen der Kündigung außer Kraft. 

Geschehen zu Wien, am 20. Mai 1990 in zwei 
Urschriften in deutscher und tschechischer Sprache, 
wobei beideTexte gleichermaßen authentisch sind. 

Für die Republik Österreich: 

Dr. Alois Mock 

FÜr die Tschechische und Slowakische Föderative 
Republik: 

Jift Dienstbier 

Clanek 25 

Tato smlouva podlehä ratifikaci. Ratifikacni 
lis~iny budou vymeneny v Praze. 

Clanek 26 

(1) Tato smlouva vstupuje v platnost prvnim 
dnem tfetiho mesice~ po vymene ratifikacnich listin. 

(2) Tato smlouva zustivi v platnosti na dobu 
neurtitou, pokud ji jeden ze smluvnich stitu 
diplomatickou cestou nevypovi; v tomto pfipade 
pozbyvi smlouva platnosti rok po obdrieni 
vypovedi. 

Dino ve Vidni dne 20. kvetna 1990 ve dvou 
puvodnich vyhotovenich, kazde v jazyce nemeckem 
aceskem, pficemz obe zneni maji stejnou platnost. 

Za Rakouskou republiku: 

Dr. Alois Mock 

Za Ceskou a Slovenskou Federativni Republiku: 

1m" Dienstbier 
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VORBLATT 

Problem: 

Angesichts des stark angestiegenen Personenverkehrs zwischen Österreich und der CSFR ist zu 
gewärtigen, daß es in Zukunft in vermehrtem Ausmaß zur Verurteilung von Staatsangehörigen des einen 
Staates im anderen Staat kommen wird. Liegt der Verurteilung eine Freiheitsstrafe zugrunde, so ist diese 
grundsätzlich im Urteils staat zu verbüßen. Demgegenüber bedeutet die Verbüßung einer Haftstrafe im 
Heimatstaat für den Verurteilten eine Erleichterung und fördert seine Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft. 

Nach tschechoslowakischem Recht ist - im Gegensatz zum österreichischen Recht - eine 
Übertragung der Vollziehung strafgerichtlicher Entscheidungen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
nicht möglich. 

Lösung: 

Vertragliche Regelung der wechselseitigen Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Strafsachen. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 

Vereinbarkeit mit dem EG-Recht: 

Als bilateraler Vertrag mit einem Nicht-EG-Staat auf emem nicht durch EG-Recht geregelten 
Sachgebiet ist der Vertrag mit dem EG-Recht vereinbar. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der vorliegende Vertrag zwischen der Republik 
Österreich und der Tschechischen und Slowaki­
schen Föderativen Republik über die wechselseitige 
Vollziehung gerichtlicher Entscheidungen in Straf­
sachen, der am 20. Mai 1990 in Wien unterzeichnet 
wurde, ist zum Teil gesetzändernd und zum Teil 
gesetzesergänzend. Er bedarf daher der Genehmi­
gung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG. 
Der Vertrag enthält keine verfassungsändernden 
oder verfassungsergänzenden Bestimmungen. Er 
hat nicht politischen Charakter. Sein Inhalt ist im 
innerstaatlichen Rechtsbereich unmittelbar anwend­
bar, die Erlassung von Gesetze'n gemäß Art. 50 
Abs. 2 B-VG ist daher nicht erforderlich. 

Das Rechtsinstitut der Übertragung der V 011-
streckung hat in die österreichische Rechtsordnung 
durch das Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz 
(ARHG) vom 4. Dezember 1979, BGBL Nr. 529/ 
1979, Eingang gefunden. Österreich hat daneben 
das Europäische Übereinkommen über die interna­
tionale Geltung von Strafurteilen vom 28. Mai 1970, 
BGBL Nr. 249/1980, und das Europäische 
Übereinkommen über die ÜbersteIlung verurteilter 
Personen vom 21. März 1983, BGBL Nr. 524/1986, 
ratifiziert. Durch diese Übereinkommen ist eine 
Übernahme der Strafvollstreckung zur Zeit im 
Verhältnis zu Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Griechenland, Italien, Kanada, Luxemburg, den 
Niederlanden, Norwegen, Schweden, der Schweiz, 
Spanien, der Türkei, dem Vereinigten Königreich, 
den Vereinigten Staaten und Zypern möglich. 
Bilaterale Strafvollstreckungsverträge bestehen mit 
Jugoslawien (BGBL Nr. 547/1983), Ungarn (BGBL 
Nr. 535/1986) und Polen (Unterzeichnung am 
19. April 1990). Im Verhältnis zur BRD kommt eine 
Übertragung der Strafvollstreckung auf der Grund­
lage der Gegenseitigkeit in Betracht. 

Da nach der tschechoslowakischen Rechtsord­
nung eine Übertragung der Vollstreckung gerichtli­
cher Entscheidungen auf der Grundlage der 
Gegenseitigkeit nicht vorgesehen ist, hat die 
Möglichkeit zwischenstaatlicher Zusammenarbeit 
mit der Tschechoslowakei auf diesem Gebiet bisher 
nicht bestanden. 

Der wechselseitige Verkehr in Strafsachen mit 
der Tschechoslowakei findet zur Zeit auf der 
Grundlage der Verträge über die Auslieferung und 
die Rechtshilfe in Strafsachen vom 18 . November 
1982, BGBL Nr. 381 und 382/1985, statt. Der 
Abschluß auch eines Vertrages über die wechselsei­
tige Vollstreckung von Strafurteilen neben diesen 
beiden traditionellen Bereichen der zwischenstaatli­
chen Zusammenarbeit erfolgt insbesondere aus 
humanitären Erwägungen. 

Der vorliegende Vertrag sieht vor, daß Freiheits­
strafen und mit Freiheitsentzug verbundene vorbeu­
gende Maßnahmen, die von Gerichten eines 
Vertragsstaates über einen Staatsangehörigen des 
anderen Vertragsstaates rechtskräftig verhängt 
worden sind, in diesem Vertragsstaat vollstreckt 
werden können. 

Voraussetzung für die Anwendung des Vertrages 
ist die gerichtliche Strafbarkeit der dem Ersuchen 
zugrundeliegenden strafbaren Handlung sowohl 
nach österreichischem als auch nach tschechoslowa­
kischem Recht. 

Der Vertrags text folgt der Rollenverteilung des 
Europäischen Übereinkommens über die internatio­
nale Geltung von Strafurteilen, wonach ein 
formelles Ersuchen nur vom Urteilsstaat gestellt 
werden kann; hiedurch soll jedoch das Recht des 
Heimatstaates des Veturteilten, des.' Verurteilten 
selbst und seiner nahen'· {\ngehörigen, beim 

. Urteilsstaat ein Ersuchen nach dem Vertrag 
anzuregen, nicht ausgeschlossen werden. Um dem 
Verurteilten die Wahrnehmung dieses Anregungs­
rechtes zu ermöglichen, ist er vom Urteilsstaat über 
diese Möglichkeit zu belehren. 

Die Übernahme der Vollstreckung kann abge­
lehnt werden, wenn der Verurteilte (oder sein 
gesetzlicher Vertreter) ihr nicht zustimmt. Nach 
dem Vorbild rechtspolitischer Verträge auf dem 
Gebiete des Strafrechts ist eine Übernahme der 
Vollstreckung bei politischen und militärischen 
strafbaren Handlungen ausgeschlossen. Hinsicht­
lich fiskalischer strafbarer Handlungen wird ent­
sprechend dem bestehenden Vertrag mit der 
Ungarischen Republik bestimmt, daß eine Übertra­
gung der Strafvollstreckung auch hinsichtlich dieser 
Straftaten möglich sein soll, sofern die Grundvor-
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aussetzung der beiderseitigen gerichtlichen Straf­
barkeit auch hinsichtlich dieser Delikte gegeben ist. 
Mit dem vorliegenden Vertrag werden für österrei­
chische Staatsbürger durch den Vollzug von 
Freiheitsstrafen, die von tschechoslowakischen 
Gerichten verhängt wurden, in Österreich Erleich­
terungen verbunden sein. Andererseits kann auch 
eine Entlastung des österreichischen Strafvollzuges 
erwartet werden. 

Was das Exequaturverfahren anlangt, so wurde 
die auch durch das (Europäische) Übereinkommen 
über dieÜbersteIlung verurteilter Personen vorgese­
hene "Fortsetzung des Vollzuges" vorgesehen. 
Danach ist im Vollstreckungsstaat - abgesehen von 
den Möglichkeiten einer Begnadigung oder beding­
ten Entlassung - grundsätzlich die im Urteilsstaat 
verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrecken, sofern 
diese nicht die im Vollstreckungsstaat vorgesehene 
Höchststrafe übersteigt. In jedem Fall ist der 
Vollstreckungsstaat an die Tatsachenfeststellungen 
gebunden, die der im Urteils staat getroffenen 
Entscheidung zugrunde liegen. Die Vollziehung 
einschließlich der bedingten Entlassung richtet sich 
jedoch grundSätzlich nach dem Recht des Vollstrek­
kungsstaates. 

Es wurde der; unmittelbare Verkehr zwischen den 
JustizzentralstelIen (Bundesminister für Justiz ei­
nerseits und Justizminister der Tschechischen 
Republik oder Justizminister der Slowakischen 
Republik andererseits) vereinbart; der diplomati­
sche Weg soll dadurch jedoch nicht ausgeschlossen 
werden. 

Die 'Ratifikation dieses Vertrages wird auf den 
Bundeshaushalt keine belastenden Auswirkungen 
haben. 

H. Besonderer Teil 

Vorbemerkungen zu Tei1~;, 

Die Artikel' bis 4 enthalten' allgemeine 
Bestimmungen. 

Zu Artikel 1: 

Absatz 1 ~nthält die grundsätzliche Verpflichtung 
zur Übernahme der Vollstreckung rechtskräftiger 
gerichtlicher Entscheidungen des einen Vertrags­
staates, mit welchen über einen Angehörigen des 
anderen Vertragsstaates eine Freiheitsstrafe oder 
vorbeugende Maßnahme verhängt worden ist. 
Gemeinsam mit ArtikelS wird durch diese Bestim­
mung auch das Grunderfordernis der beiderseitigen 
gerichtlichen Strafbarkeit festgelegt. Darüber hin­
aus normiert Absatz 1, daß eine Übertragung der 
Strafvollstreckung nur hinsichtlich der Staatsange­
hörigen des jeweils anderen Vertragsstaates, nicht 
jedoch bei Doppelstaatsbürgern, zulässig sein soll. 

Hingegen wird nicht verlangt, daß der Verurteilte 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Vollstreckungs staat hat. Der Umstand, daß der 
Verurteilte seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Urteils staat hat, stellt jedoch einen 
fakultativen Ablehnungsgrund dar (vgl. Art. 91it. g). 

In den Absätzen 2 und 3 werden die in diesem 
Vertrag verwendeten Begriffe "Staatsbürger" und 
"vorbeugende Maßnahme" definiert. 

Zu Artikel 2: 

Absatz 1 bestimmt, daß ein formelles Ersuchen 
um Übernahme der Strafvollstreckung nur vom 
Urteilsstaat ausgehen kann, ohne hiedurch jedoch 
das Recht des Vollstreckungsstaates, beim Urteils­
staat ein entsprechendes Ersuchen anzuregen, 
einzuschränken. Eine Verpflichtung des Urteilsstaa­
tes, einem solchen Antrag des Vollstreckungsstaates 
nachzukommen, konnte, da es sich begrifflich nicht 
um eine Auslieferung handelt, im Vertrag nicht 
vorgesehen werden. Per Urteilsstaat ist aber zur 
Begründung der NichtsteIlung eines Ersuchens um 
Übernahme der Strafvollstreckung verpflichtet 
(Art. 11 2. Satz). 

Durch Absatz 2 wird dem Verurteilten selbst, 
seinem gesetzlichen Vertreter und seinen nahen 
Angehörigen die Möglichkeit eingeräumt, bei einem 
der beiden Vertragsstaaten eine Übertragung der 
Strafvollstreckung anzuregen. Um dem Verurteilten 
eine solche Anregung zu ermöglichen wird 
vorgesehen, daß er vom Urteilsstaat über dieses 
Recht belehrt wird. 

Zu Artikel 3 : 

Als Geschäftsweg ist - unbeschadet der Mög­
lichkeit des diplomatischen Weges - der unmittel-

.' bare Verkehr zwischen den JustizzentralstelIen 
(Bundesminister für Justiz der Republik Österreich 
einerseits und Justizminister der Tschechischen 
Republik oder Justizminister der Slowakischen 
Republik andererseits) vorgesehen. 

Zu Artikel 4 : 

Der Anschluß von Übersetzungen der Ersuchen, 
Mitteilungen und beigefügten Unterlagen ist nicht 
erforderlich. Dies ist deshalb zweckmäßig, weil es 
leichter ist, Übersetzungen aus einer fremden 
Sprache als in eine fremde Sprache herzustellen. 

Eine Legalisierung ist ebenfalls nicht vorgesehen. 

Vorbemerkungen zu Teil 11: 

In den Artikeln 5 bis 22 sind die Bedingungen und 
Wirkungen einer Übertragung der Strafvollstrek­
kung näher geregelt. 

1340 der Beilagen XVII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)12 von 16

www.parlament.gv.at



1340 der Beilagen 13 

Zu Artikel 5 : 

Voraussetzung einer Übertragung der Strafvoll­
streckung ist entsprechend in vergleichbaren Ver­
einbarungen über die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Strafrechts enthaltenen Bestimmungen 
die beiderseitige gerichtliche Strafbarkeit, wobei 
dieses Erfordernis unter dem Gesichtspunkt der 
sinngemäßen Umstellung des Sachverhaltes zu 
prüfen sein wird. Die Voraussetzung der gerichtli­
chen Strafbarkeit im Urteilsstaat ergibt sich 
gleichfalls aus Art. i Abs. L 

Zu Artikel 6: 

'" Einem Bedürfnis der Praxis Rechnung tragend, 
soll im Verhältnis zur Tschechoslowakei eine 
Übernahme der Strafvollstreckung auch hinsichtlich 
Abgaben-,Steuer-, Zoll-, Monopol- und Devisen­
straftaten sowie Strafsachen wegen Verletzung von 
Vorschriften über die Warenbewirtschaftung oder 
über den Außenhandel möglich sein, die nach § 64 
Abs. 1 Z 3 in Verbindung mit § 15 Z 2 ARHG nicht 
vorgesehen ist. 

Voraussetzung einer Übertragung der Vollstrek­
kung freiheitsentziehender Sanktionen, die wegen 
einer fiskalischen strafbaren Handlung verhängt 
wurden, ist die beiderseitige gerichtliche Strafbar­
keit. Diesbezüglich wird für den österreichischen 
Bereich insbesondere auf § 53 FinStrG Bedacht zu 
nehmen sein. Da jedoch gerade im Bereich von 
Finanzstraftaten eine absolute Gleichheit von 
Tatbeständen im Hinblick auf die Verschiedenheit 
der Abgabenvorschriften usw. nicht zu erwarten ist, 
wird auf die Vergleichbarkeit der Strafbestimmun­
gen in den beiden Vertragsstaaten abgestellt. 
Diesbezüglich folgt der Vertrag den Grundsätzen 
des von Österreich ratifizierten Zweiten Zusatzpro­
tokolls zum Europäischen Auslieferu~gsüberein­
kommen vom 17. März 1978, BGBL Nr. 297/1983 
(Artikel 2). 

Zu Artikel 7: 

Nach dieser Bestimmung wird die Vollstreckung 
nicht übernommen, wenn die der Entscheidung 
zugrundeliegende Handlung nach Ansicht des 
Vollstreckungsstaates als politische strafbare Hand-
1ung anzusehen ist. Dabei wurde zum Zweck der 
Abgrenzung der politischen zur kriminellen Straftat 
auf die Regelung des § 14 Z 2 ARHG Bedacht 
genommen. Dadurch wird dem ersuchten Staat bei 
seiner Entscheidung ein gewisser Ermessensspiel­
raum eingeräumt. 

Zu Artikel 8 : 

Entsprechend den bestehenden zwischenstaatli­
chen Vereinbarungen über Auslieferung und 
Rechtshilfe wie auch den mit Jugoslawien und 

Ungarn in Kraft stehenden Verträgen über die 
wechselseitige Vollziehung gerichtlicher Entschei­
dungen in Strafsachen wird die Vollstreckung nicht 
übernommen, wenn der Entscheidung eine militäri­
sche strafbare Handlung zugrunde liegt. Dieser 
Ablehnungsgrund wird jedoch dann nicht zur 
Anwendung kommen, wenn neben der Verletzung 
militärischer Pflichten zugleich eine Bestimmung 
des allgemeinen Strafrechts verletzt'worden ist. 

Zu Artikel 9: 

Obwohl im Einleitungssatz zu Art. 9 lediglich 
eine fakultative Ablehnungsmöglichkeit enthalten 
ist, wird ein Ersuchen um Übernahme der 
Strafvollstreckung in den in Art. 9 genannten Fällen 
in der Regel abzulehnen sein. Ausnahmen wären aus 
humanitären Gründen denkbar. 

lit a: 

Eine Vollstreckung wird in der Regel nicht in 
Betracht kommen, wenn in einem der bei den 
Vertragsstaaten bereits V ollstreckungsvetj ährung 
eingetreten ist. Aus anderen Gründen könnte die 
Vollziehung etwa wegen Begnadigung, Amnestie 
oder Vollzugsuntauglichkeit unzulässig sein. 

lit b : 

N ach dieser Bestimmung kann die Vollstreckung 
abgelehnt werden, wenn der Verurteilte im 
V oll streckungs staat wegen derselben Handlung 
rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen oder das 
Verfahren aus anderen als verfahrensrechtlichen 
Gründen endgültig eingestellt worden ist (ne bis in 
idem). 

Auf Grund der Bestimmung des § 65 Abs. 1 Z 1 
StGB wird in Österreich wegen einer im Ausland 
begangenen strafbaren Handlung eines österreichi- " 
sehen Staatsbürgers zumeist ebenfalls ein Strafver­
fahren eingeleitet (§ 84 StPO). Ist dieses Strafver­
fahren bereits rechtskräftig zum Abschluß gebracht 
worden, so soll dies einer Übertragung der 
Strafvollstreckung entgegenstehen; ist das Verfah­
ren hingegen noch nicht abgeschlossen, so wird es 
gemäß Art. 17 Abs."4 des Vertrages (§ 9 Abs. 4 
ARHG) vorläufig einzustellen sein .. 

lit. c: 

Die Vollstreckung ·von Freiheitsstrafen und mit 
Freiheitsentzug verbundenen vorbeugenden Maß­
nahmen, die von einem Ausnahmegericht, das nur 
zeitweilig eingesetzt war, verhängt worden sind, 
kann ausgeschlossen werden. 

Ht. d: 

Diese Bestimmung verweist als weiteren mögli­
chen Ablehnungsgrund auf den ordre public. 
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lit. e: 

Diese Bestimmung enthält eine der wesentlichsten 
Voraussetzungen für eine Übernahme der Strafvoll­
streckung, nämlich die Zustimmung des Verurteil­
ten. Er ist vor einem Ersuchen um Übernahme der 
V oll streckung zu hören, wenn er sich im Inland 
befindet (siehe auch Art. 12 Abs. 2 lit. e). Um dem 
Urteilsstaat die Möglichkeit zu geben, zu überprü­
fen, ob der im Vollstreckungsstaat befindliche 
Verurteilte gehört wurde, bestimmt Art. 14, daß 
dem Urteilssta;i eine Niederschrift über die 
Vernehmung des Verurteilten zu übermitteln ist; 
wenn die Übernahme der Strafvollstreckung vom 
Vollstreckungsstaat mangels Zustimmung des dort 
befindlichen Verurteilten erfolgt. 

Da der Vertrag auch auf mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende Maßnahmen, also etwa im 
Fall der Anordnung der Einweisung in eine Anstalt 
für geistig abnorme Rechtsbrecher anwendbar ist, ist 
vorgesehen, daß in jenen Fällen, in denen der 
Verurteilte zu einer rechtsgültigen Zustimmung 
nicht fähig ist, die Zustimmung seines gesetzlichen 
Vertreters einzuholen ist. 

lit. f: 

Eiri Ersuchen um Übernahme der Strafvollstrek- . 
kung soll in jenen Fällen nicht gestellt werden, in 
denen der Verurteilte sich im Urteils staat in Haft 
befindet und nur (noch) eine kurzfristige Freiheits­
strafe zu verbüßen hätte. Diese Bestimmung soll 
eine Befassung der Gerichte in jenen Fällen 
vermeiden, in denen mit einer rechtskräftigen 
Entscheidung über ein Vollstreckungsersuchen 
innerhalb der vom Verurteilten (noch) zu verbüßen­
den Strafe nicht gerechnet werden kann. 

lit. g: 

Zwar wird im Gegensatz zu den entsprechenden 
Verträgen mit Jugoslawien und Ungarn aus 
humanitären Erwägungen nicht verlangt, daß der 
Verurteilte im Vollstreckungsstaat seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die V ollstrek­
kung wird jedoch in der Regel abzulehnen sein, 
wenn der Verurteilte seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Urteilsstaat hat, 
während er zum Vollstreckungsstaat - abgesehen 
von seiner Staatsangehörigkeit - keine Beziehung 
aufweist. . 

Zu Artikel 10: 

Auf Grund eines Abwesenheitsurteils wird eine 
Vollstreckung nur in Betracht kommen, wenn der 
Verurteilte von dem gegen ihn geführten Verfahren 
Kenntnis erlangt hatte (zB durch Ladung) und in 
diesem Verfahren seine Verteidigungs rechte wah­
ren konnte (zB durch Bestellung eines Verteidigers). 

Zu Artikel 11: 

Diese Bestimmung ergänzt Artikel- 2 Abs. 1, 
indem sie dem Urteilsstaat zunächst die Verpflich­
tung auferlegt, zu prüfen, ob die Voraussetzungen 
für eine Übernahme der Vollstreckung gegeben 
sind. Liegen diese Voraussetzungen vor, so wird der 
Urteilsstaat nach seinem innerstaatlichen Recht ein 
entsprechendes Ersuchen an den V ollstreckungs­
staat richten. Stellt er trotz Anregung des 
Vollstreckungsstaates kein Ersuchen, so hat er die 
Gründe hiefür b~kanntzugeben. 

Zu Artikel 12: 

Diese Bestimmung enthält neben dem Erfordernis 
der Schriftform für Ersuchen nach diesem Vertrag 
die Aufzählung der dem Ersuchen anzuschließen­
den Unterlagen, wobei lit. feine Generalklausel 
darstellt. 

Zu Artikel 13: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß der ersuchte 
Staat den Urteilsstaat um Ergänzung der Unterla­
gen ersuchen kann, wenn er die ihm übermittelten 
Unterlagen und Angaben nicht für ausreichend hält. 
Werden die Unterlagen nicht innerhalb der 
bestimmten Frist ergänzt, ist über das Ersuchen auf 
Grund der vorhandenen Unterlagen zu entscheiden. 

Zu Artikel 14: 

Der Vollstreckungsstaat hat den Urteils staat von 
seiner Entscheidung über ein Ersuchen um Über­
nahme der Strafvollstreckung in Kenntnis zu setzen. 
Für den Fall einer vollständigen oder teilweisen 
Ablehnung sind di~ hiefür maßgebenden Gründe 
mitzuteilen, wobei bei Ablehnung mangels Zustim­
mung des im Vollstreckungsstaat befindlichen 

. Verurteilten dem Urteilsstaat eine Niederschrift 
über dessen Vernehmung zu übermitteln ist. 

Zu Artikel 15: 

In dieser Bestimmung wird das Exequaturverfah­
ren geregelt. Diese Regelung folgt den entsp'rechen­
den Bestimmungen des (Europäischen) Uberein­
kommens über die ÜbersteIlung verurteilter Perso­
nen. Demnach kommt es im Falle einer Übertragung 
der Strafvollstreckung zur Fortsetzung des Vollzu­
ges, bei welchem der Vollstreckungsstaat grund­
sätzlich an die rechtliche Art und Dauer der 
Sanktion, wie sie vom Urteils staat festgelegt worden 
ist, gebunden ist. Eine Einschränkung ist nur 
insofern vorgesehen, als diese Sanktion mit den 
Rechtsvorschriften des Vollstreckungsstaates nicht 
vereinbar ist oder das für vergleichbare strafbare 
Handlungen im Vollstreckungsstaat angedrohte 
Strafhöchstmaß überschreitet. Bei der Beurteilung 
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der nach dem Recht des Vollstreckungsstaates 
zulässigen Höchststrafe ist der Vollstreckungsstaat 
an die aus dem Urteil zu entnehmenden Tatsachen­
feststellungen gebunden. Absatz 2 ergänzt die' 
Bestimmung über das Exequaturverfahren insoweit, 
als eine SchlechtersteIlung der verurteilten Person 
durch eine Übertragung der Strafvollstreckung 
ausgeschlossen wird. Durch Absatz 3 wird festge­
stellt, daß sich die Vollziehung einschließlich der 
bedingten Entlassung nach dem Recht des Voll­
streckungsstaates richtet. Um eine Verschlechte­
rung der Situation des Verurteilten infolge für ihn 
ungünstigerer Bestimmungen des V ollstreckungs­
staates über die bedingte Entlassung zu verhindern, 
wird· bestimmt, daß günstigere Rechtsvorschriften 
des Urteilsstaates betreffend die bedingte Entlas­
sung anzuwenden sind, sofern die Grundsätze der 
Rechtsordnung des Vollstreckungsstaates dem nicht 
entgegenstehen. 

Absatz 4 sieht vor, daß die gesamte im Urteilsstaat 
in Haft zugebrachte Zeit im Vollstreckungsstaat 
anzurechnen ist. In Absatz 5 werden die Folgen 
einer nachträglichen Aufhebung oder Abänderung 
der gerichtlichen Entscheidung, für welche gemäß 
Art. 18 Abs. 3 ausschließlich der Urteilsstaat zustän­
dig ist, geregelt. Dabei wird durch Verwendung des 
Wortes "erforderlichenfalls" auf jene Fälle Bedacht 
genommen, in welchen es im Zuge des Wiederauf­
nahmeverfahrens zu einem Freispruch kommt. 

Zu Artikel 16: 

Diese Bestimmung ergänzt das Exequaturverfah­
ren für den Fall, daß eine Übernahme der 
Strafvollstreckung nur hinsichtlich einzelner der 
Verurteilung zugrundeliegender Straftaten bewilligt 
werden kann und daher nicht die gesamte im 
Urteilsstaat verhängte Freiheitsstrafe zu vollstrek­
ken ist. In diesem Fall wird die erforderliche 
Straf teilung durch das für die Durchführung des 
Exequaturverfahrens zuständige Gericht getroffen. 

Zu Artikel 17: 

Hat der Vollstreckungsstaat einem' Ersuchen um 
Übernahme der Vollziehung stattgegeben, so soll 
der Urteilsstaat den Verurteilten sobald wie möglich 
in den Vollstreckungsstaat überstellen. Durch die 
Übernahme der Vollstreckung soll der Urteilsstaat 
an der weiteren Vollstreckung gehindert sein. Dies 
soll jedoch nicht ausschließen, daß eine Person, die 
zum Zweck der Vollstreckung erst in den 
Vollstreckungsstaat überstellt werden soll, im 
Urteilsstaat bis zur ÜbersteIlung weiter in Haft 
gehalten werden kann. 

N ach gänzlicher Vollstreckung oder endgültiger 
Nachsicht der im Vollstreckungsstaat zu vollstrek­
kenden Freiheitsstrafe erlischt das Recht des 
Urteils staats auf eigene Vollstreckung endgültig. Ist 
die Vollstreckung durch den V ollstrecktingsstaat 

jedoch unmöglich, weil sich der Verurteilte, etwa 
durch Flucht, der Vollstreckung entzieht, so lebt das 
Recht des Urteilsstaates auf Vollstreckung der von 
ihm gefällten Entscheidung wieder auf. 

Ist im Vollstreckungsstaat wegen der der 
ausländischen Verurteilung zugrundeliegenden 
strafbaren Handlung ein Strafverfahren anhängig, 
so hat er dieses nach Stattgebung des Ersuchens um 
Übernahme der Vollziehung vorläufig einzustellen. 
Der Vollstreckungsstaat erlangt das Recht zur 
Verfolgung wieder, wenn sich der Verurteilte der 
Vollziehung entzieht. Nach der in Anwendung 
dieses Vertrages erfolgten Vollstreckung der 
ausländischen Verurteilung ist das im Vollstrek­
kungsstaat eingeleitete Strafverfahren endgültig 
einzustellen. 

Zu Artikel 18: 

Amnestien, die sich auf Verurteilungen beziehen, 
deren Vollstreckung nach diesem Vertrag übertra­
gen worden sind, sind unabhängig davon wirksam, 
in welchem der beiden Vertragsstaaten sie erlassen 
worden sind. Das Recht der Begnadigung steht nach 
dem Vertrag jedoch nur dem Vollstreckungsstaat 
zu, der jedoch auf entsprechende Empfehlungen des 
Urteilsstaats wohlwollend Bedacht nehmen wird. 
Darüber hinaus soll der Urteilsstaat auch weiterhin 
die Möglichk~it haben, für seinen eigenen Rechts­
bereich, etwa durch Tilgung der Verurteilung oder 
Beschränkung der Auskunft aus dem Strafregister, 
Gnadenmaßnahmen zu ergreifen. 

Durch Absatz 3 wird zum Ausdruck gebracht, 
daß entsprechend dem Grundsatz, daß der Voll­
streckungsstaat an die Tatsachenfeststellungen des 
Urteilsstaats gebunden ist, für Anträge auf Wieder­
aufnahme des Strafverfahrens ausschließlich der 
Urteilsstaat zuständig ist. 

Zu Artikel 19: 

Diese Bestimmung enthält die wechselseitigen 
Verständigungspflichten über Umstände, die auf die 
Vollziehung Einfluß haben können. 

Im Hinblick darauf, daß dem Verurteilten nach 
tschechoslowakischem Recht das Recht zusteht, an 
der Verhandlung vor dem für die Durchführung des 
Exequaturverfahrens zuständigen Gerich~ teilzu­
nehmen, weshalb diese erst nach erfolgter Uberstel­
lung durchgeführt werden kann, ist unter den zu 
übermittelnden Entscheidungen auch jene nach 
Art. 15 Abs. 1 des Vertrages zu verstehen. 

Gnadenmaßnahmen imUrteilsstaat nur mit 
Wirkung für diesen brauchen dem V olistreckungs­
staat nicht bekanntgegeben werden. 

Zu Artikel 20: 

Diese Bestimmung regelt die Modalitäten der 
ÜbersteIlung und die Möglichkeit eines Aufschubs 
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der Übergabe durch den Urteilsstaat zum Zwecke 
der Durchführung eines Strafverfahrens gegen die 
zu überstellende Person wegen einer anderen 
strafbaren Handlung oder der Vollstreckung einer 
wegen einer anderen strafbaren Handlung ausge­
sprochenen Strafe oder vorbeugenden Maßnahme. 

Zu Artikel 21: 

Auf den Ersatz der durch diesen Vertrag 
entstehenden Kosten, mit Ausnahme der Flugkosten 
einer auf Wunsch des ersuchenden Staates auf dem 
Luftweg vorgenommenen ÜbersteIlung, wurde 
verzichtet. Dies gilt nicht für die Kosten einer 
Durchbeförderung (vgl. Art. 22 Abs. 5). 

Zu Artikel 22: 

Diese Bestimmung regelt jene Fälle, in denen ein 
Verurteilter aus einem Vertragsstaat über das 
Hoheitsgebiet des anderen Vertragsstaates in einen 
dritten Staat oder aus einem dritten Staat zur 
Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder mit Frei­
heitsentziehung verbundenen' vorbeugenden Maß­
nahme überstellt werden soll (Durchbeförderung). 
Die Durchbeförderung kann aus den gleichen 
Gründen abgelehnt werden wie die Übernahme der 
Vollstreckung. 

Unter der ergangenen Entscheidung in Absatz 2 
ist die im Urteils staat ergangene Entscheidung zu 
verstehen. Die in Absatz 3 enthaltene Bestimmung, 
wonach die Durchbeförderung von Organen des 
ersuchten Staates durchgeführt wird, räumt dem 

ersuchten Staat die Möglichkeit ein, die durchzube­
fördernde Person für die Dauer der Durchbeförde­
rung in Haft zu halten. Absatz 3 normiert ferner ein 
"freies Geleit" für die durchzubefördernde Person. 
Der ersuchte Staat darf diese wegen strafbarer 
Handlungen, die vor der: Durchbeförderung began­
gen wurden, ohne Zustimmung des ersuchenden 
Staates weder verfolgen noch an ihr eine Strafe oder 
vorbeugende Maßnahme vollstrecken. 

Absatz 4 regelt die Durchbeförderung auf dem 
Luftweg ohne· Zwischenlandung, welche dem 
überflogenen Vertragsstaat lediglich bekanntgege­
ben (notifiziert) wird. Die Prüfung der Zu lässigkeit 
der Durchbeförderung erfolgt in diesem Fall durch 
den ersuchenden Staat. Im Fall einer Notlandung 
hat der ersuchende Staat ein (schriftliches) Ersuchen 
um Bewilligung der Durchbeförderung zu stellen, 
dem die in Art. 22 Abs. 2 erwähnte Unterlage 
anzuschließen ist. 

In Art. 5 wird festgelegt, daß die Kosten der 
Durchbeförderung vom. ersuchenden Staat zu 
ersetzen sind. 

Zu Teil III: 

Die Artikel 23 bis 26 enthalten die Schlußbestim­
mungen. 

In Artikel 24 wird vorgesehen, daß dieser Vertrag 
auch auf gerichtliche Entscheidungen Anwendung 
findet, die vor seinem Inkrafttreten ergangen sind. 
Diese Rückwirkung ist deshalb unbedenklich, weil 
sich die Anwendung des Vertrages nur zum Vorteil 
des Verurteilten auswirken soll. 
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